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Weggis-Kurs 1986

Schuldensanierung in der offentlichen Fiirsorge

Bemerkungen von Michael Hohn, Bern

Widerspriiche

Es gehort heute zum uiblichen Konsumentenverhalten, Anschaffungen ohne
vorheriges Sparen durch Kauf und Kredit zu tatigen. Schulden und Verschul-
dung sind nichts Ungewdhnliches, privater Konsum auf Kreditbasis stellt so-
gar einen immer wichtiger werdenden Wirtschaftsfaktor dar. So lag der Um-
satz der dem Verband Schweizerischer Kreditbanken angehdrenden Mitglie-
der im Jahre 1984 bei knapp 3,9 Mrd. Franken, womit sich der durchschnitt-
lich gewiéhrte Kredit auf Fr. 12 800.— belief. Angesichts solcher Zahlen schei-
nen «soziale Verluste» nicht mehr ins Gewicht zu fallen. Schuldner, die keine
Sicherheiten zu bieten haben oder ihre Verbindlichkeiten nicht innert niitzli-
cher Frist zuriickzahlen kénnen, werden zum (einkalkulierten) schlechten Ri-
siko. Die von vielen akzeptierte und von der Werbung unterstiitzte Konsum-
haltung «auf Pump» fiihrt schliesslich zur gesellschaftlichen Verurteilung des
«unanstidndigen» Schuldners, nach dem Motto, wer sich iliberschuldet, ist sel-
ber schuld und hat die Konsequenzen zu tragen.

Diese Folgen werden deutlich spiirbar in den Beratungen der 6ffentlichen
und privaten Sozialdienste. Beispielsweise nahmen in der Stadt Bern die An-
fragen an den offentlichen Sozialdienst wegen Kleinkreditverschuldung in-
nert drei Jahren um tiber 100% zu. Diesem Problemzuwachs in einem relativ
neuen Gebiet der Sozialarbeit steht allerdings hdufig in den Sozialdiensten
nur ein ungeniigendes Instrumentarium zur Abhilfe gegeniiber. Spezifische
Fachkenntnisse sind ebenso spéarlich vorhanden wie die finanziellen und per-
sonellen Mittel, um Schuldensanierungen iiberhaupt durchfiithren zu kénnen.
Verbesserungen sind allerdings erst dann méglich, wenn anerkannt wird, dass
auch eine Schuldensanierung — um Schlimmeres fiir die gesamte Personlich-
keit zu verhiiten — eine 6ffentliche Aufgabe sein kann und muss, die nicht zu-
letzt auch den Steuerzahler durch Verhinderung neuer Unterstiitzungen er-
heblich entlastet.

Hintergriinde

Hiufig lassen sich als Ursachen von Uberschuldung zu kleine Einkommen
(hdufig bei jungen Familien mit mehreren Kindern und unregelmdéssiger,
schlecht bezahlter Arbeit), Unfdhigkeit zum Konsumverzicht (z. B. Anschaf-
fungen von jungen Leuten) und mangelhafte Haushaltfithrung, persdnliche
Krisensituationen (Scheidung, Arbeitslosigkeit, Drogensucht, Krankheit), von
Versicherungen ungeniigend gedeckte Risiken (z. B. Vorbehalte bei Kranken-
und Unfallversicherung), aggressive Werbung und leichter Zugang zu Kredi-
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ten bei hohen Gebiihren ermitteln (vgl. eine gute Ubersicht in «Sozialarbeit»,
Heft 7/8, 1980, S.3). Diese Aufzdhlung ist natiirlich nicht abschliessend,
macht aber deutlich, dass hinter der Schuldensymptomatik hiufig tieferge-
hende Probleme sichtbar werden, die neben rein finanziellen Losungen eine
ganzheitliche Erfassung notig machen. Schuldenverwaltung und -sanierung
werden somit zum Bestandteil eines weitergehenden Behandlungskonzeptes.
Voraussetzung fiir das Gelingen aller weiterreichenden Massnahmen bleibt
aber eine zielgerichtete Sanierungshilfe. Diese soll zunichst in Drucksituatio-
nen entlastend wirken, zur Erfiillung primérer Vorsorgepflichten anleiten, zur
Starkung der Eigenverantwortung und Ubernahme von Selbstindigkeit anre-
gen und wieder eine soziale Perspektive zu vermitteln versuchen. Diese zielge-
richtete Hilfe wird allerdings erschwert durch einen dusserst schnellebigen
Kreditmarkt, wie er in der aktuellen Kreditkarteninflation und der Zunahme
der bargeldlosen Kundenfinanzierung seinen Ausdruck findet.

Spannungen

Das Umgehen mit Schulden in der gesetzlichen Fiirsorge ist vom Grundsatz
gepragt, dass Schulden von Klienten nicht iibernommen werden diirfen. Die-
ser Grundsatz findet seine Rechtfertigung in der primédren Aufgabe der 6ffent-
lichen Fiirsorge, den aktuellen Notbedarf zu decken. Ausserdem soll das Fiir-
sorgerecht nicht dazu dienen, die Normen des Schuldbetreibungs- und Kon-
kursrechtes zu umgehen oder Gelder von einer Behorde zur andern zu transfe-
rieren. Ist damit nun das ablehnende Urteil iiber ein konkretes Engagement
der offentlichen Fiirsorge in der Uberschuldungsproblematik gefillt? Ein
Blick auf die Praxis zeigt schnell, dass die Abwagung der Interessen und de-
ren soziale Gewichtung nicht selten in Einzelfdllen zu gerechtfertigten Abwei-
chungen vom Grundsatz des Ubernahmeverbots von Schulden fithren. So
kann die Ubernahme von Mietzinsschulden zur Erhaltung der Wohnung und
Verhinderung von Obdachlosigkeit nach langer ergebnisloser Suche nach ei-
ner billigeren Alternative ebenso notwendig sein wie die (einmalige) Ubernah-
me von Krankenkassenprimienausstinden zur Verhinderung eines Kassen-
ausschlusses oder die Zahlung der AHV-Mindestbeitradge zur Verhinderung
von Beitragsliicken. Auch die hdufige Diagnostizierung von Steuerschulden
hat nicht Abstinenz, sondern in der Regel ein Erlass- oder Teilerlassgesuch
zur Folge. Bei amtlichen Gebiihren ist dies in der Regel nicht anders; ledig-
lich bei Bussen aufgrund strafrechtlicher Bestimmungen féllt dieser Weg aus-
ser Betracht.

All diesen Ausnahmen von der Regel ist der priventive, zukunftsgerichtete
Aspekt gemeinsam. Im Interesse des Klienten soll eine Verschidrfung der so-
zialen Situation verhindert oder nach dem Wortlaut des kantonalbernischen
Fiirsorgegesetzes (Art. 53 Abs. 2) eine (weitergehende) drohende Verarmung
einer Person verhiitet werden. So kann es sich flirsorgerisch als zweckmaéssi-
ger erweisen, die Verpflichtung eines Bediirftigen aus einem Abzahlungsver-
trag zu iibernehmen, als ihn der Riicknahme des Mobiliars durch den Verkau-
fer auszusetzen. Unter Umstdnden lésst sich auch durch eine einmalige Unter-
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stiitzung, die zur Befreiung eines Minderbemittelten von nicht allzu hohen

Schulden bestimmt ist, dessen dauernde Unterstiitzungsbediirftigkeit vermei-

den (z. B. Ubernahme von hohen begriindeten Zahnarztrechnungen usw.). Die

Ubernahme von Schulden mit Hilfe von Fiirsorgemitteln kann also in begriin-

deten Fillen sinnvoll sein; sie sollte aber mit Zuriickhaltung erfolgen. Folgen-

de Voraussetzungen sollten eingehalten werden:

— Begriindete Notwendigkeit fiir die Schuldiibernahme im Interesse des
Schuldners (und nicht des Glaubigers).

— Die nicht rechtzeitige oder ungeniigende Beschaffung von privaten Geld-
mitteln oder Fonds (Grundsatz der Subsidiaritit).

— Die Aufstellung eines «Sanierungsplanes» — soweit es sich um eigentliche
Schuldensanierungen handelt — auf dem Hintergrund einer realistischen
sozialen Perspektive und dem Willen des Klienten zur aktiven Mithilfe.

- Moglichkeit einer begleitenden, ganzheitlichen Betreuung.

Diese Grundsitze gelten nicht nur fiir die genannten Fille von punktuellen
Schuldiibernahmen, sondern auch fiir die Durchfiihrung von langerfristigen
Schuldensanierungen. Diese haben zum Ziel, nicht nur voriibergehende Ent-
lastung zu schaffen, sondern durch aktives Verhandeln mit der gesamten
Glaubigerschaft und der Mithilfe des Schuldners eine grundlegende Verbesse-
rung der gesamten sozialen Situation zu bewerkstelligen. Die Palette des
Handelns einer 6ffentlichen Institution reicht hier von der Schuldnerberatung
(inkl. Budgetberatung) iiber die freiwillige Lohnverwaltung bis zu eigentli-
chen Sanierungsstrategien im Sinne von Einzelregulierung (Abzahlungsver-
einbarungen mit Gldubigern) und Gesamtsanierung (im Sinne von Ablésun-
gen im aussergerichtlichen Nachlass). Wesentlich erscheint in diesem Zusam-
menhang, dass heute die rechtliche Zuldssigkeit von Schuldensanierung durch
die 6ffentliche Hand aufgrund der kantonalen Fiirsorgegesetzgebung ernst-
haft nicht mehr bestritten werden kann. Im neuen Ziircher Sozialhilfegesetz
vom 14. Juni 1981 ist diese Kompetenz der Fiirsorgebehoérde zur Schulden-
sanierung, «um einer bestehenden oder drohenden Notlage zweckmassig zu
begegnen», in Art. 22 ausdriicklich festgehalten. Im kantonalbernischen Fiir-
sorgegesetz besteht zwar keine ausdriickliche Regelung; die Kompetenz ergibt
sich aber aus einer Interpretation des praventiven Leistungsauftrages der Fiir-
sorge in Art. 53 sowie der behordlichen Praxis (vgl. Entscheid des bernischen
Regierungsrates vom 30.7.1968, abgedruckt in der ZoF 1968, S.157-159).
Schwierigkeiten in der Abrechnung mit dem Heimatkanton geméss ZUG sind
— soweit dem Verfasser bekannt — bisher kaum entstanden.

Sanierungsbedingungen (von seiten Klient und Institution)

a) Auf seiten des Klienten

Reelle Chancen auf eine erfolgreiche Sanierung der Schuldensituation durch

einen Offentlichen Sozialdienst kann ein Klient nur dann erhoffen, wenn er

— zu aktiver Mithilfe motiviert und fahig ist (hierin eingeschlossen ist auch
der Lebenspartner) und

— objektiv iiber eine berufliche und soziale Perspektive verfiigt.
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Verfiigt ein Klient iiber keinerlei eigenes Erwerbseinkommen und muss
demgemaiss langerdauernd unterstiitzt werden, werden auch Sanierungsbemii-
hungen sinnlos. Allerdings miissen auch in diesen Fillen die existentiellen
Schulden wie Miete, Krankenkasse oder andere den Schuldner besonders be-
lastende Schulden geregelt werden. Dariiber hinaus stehen die Chancen einer
erfolgreichen Sanierung auch bei Klienten mit kurzfristigen Kontakten zum
Sozialdienst — allerdings kann hier oft eine einmalige Hilfe niitzen — und bei
Klienten in besonders schwierigen personlichen Situationen, die alle Kraft ab-
sorbieren (z.B. Klienten im Drogenentzug oder unmittelbar nach personli-
chen Krisen), eher schlecht.

b) Auf seiten des Beraters

Neben den beschriebenen Voraussetzungen auf seiten des Klienten sind auf

seiten des Beraters

— rechtliches und methodisches Fachwissen,

— Sinn fiir Systematik,

- Geduld, Zahigkeit und Phantasie im Umgang mit Gldubigern unumgéing-
lich.

Zum notwendigen Wissen eines Beraters gehort beispielsweise, dass Klien-
ten u.a. geraten werden muss, moglichst nur Arbeitsvertrige mit Lohnzes-
sionsverbot zu unterschreiben (Lohnabtretungen gehen Pfindungen vor), dass
z.B. die Folgen eines Privatkonkurses je nach Kanton sehr verschieden sein
kénnen und dass generell eine Schuldensanierung, im Sinne eines Interessen-
ausgleichs verstanden, auch dazu dienen soll, dem Glaubiger klarzumachen,
dass der Leistungswille des Schuldners (z. B. durch Beharren auf dem betrei-
bungsrechtlichen Existenzminimum) nicht vollig unterminiert werden soll.

c) Auf seiten der Institution

Ohne die Schaffung der notigen personellen und instrumentellen Vorausset-
zungen in einem oOffentlichen Sozialdienst bleiben auch gutgemeinte Bemii-
hungen um Verbesserungen des Dienstleistungsangebots wirkungslos (vgl.
Ziff. 5 nachfolgend). Wichtig erscheint zudem, dass in einer Institution fiir
den Sanierungsberater klare Richtlinien iiber die Mdoglichkeiten finanzieller
Mittelbeschaffung bestehen.

Mogliche Konsequenzen fiir das Dienstleistungsangebot der 6ffentlichen Fiir-
sorge

Offentliche Fiirsorge, die sich nicht nur als Feuerwehr in Notsituationen ver-

steht, sondern auch praventives Handeln ernst nimmt, muss Mdglichkeiten

zur Schuldensanierung bieten. Dies hat Konsequenzen fiir die Infrastruktur

eines Sozialdienstes, indem

— die notigen personellen und instrumentellen Bedingungen verbessert wer-
den miissen,

— der Sozialarbeiter als Sanierungsberater iiber einen klaren Aufgaben- und
Kompetenzenbereich verfiigen muss,
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— ein Netz von erfahrenen Spezialisten (Jurist usw.) aufgebaut werden muss,

— Moglichkeiten zur Weiterbildung geschaffen werden miissen,

— die Frage des Angebots einer hauswirtschaftlichen Familienberatung ge-
priift wird,

— vor allem die Ubersicht der finanziellen Moglichkeiten zur Schuldensanie-
rung erstellt werden muss.

Als Beispiel fiir die letztgenannte Voraussetzung 6ffentlichen Handelns sei
eine Weisung der stddtischen Fiirsorge- und Gesundheitsdirektion vom
2.9.1985 betreffend finanzielle Mittel zum Zwecke der Schuldensanierung aus-
zugsweise zitiert:

«l. Klienten des Sozialdienstes koénnten unter folgenden Bedingungen zinslose
Vorschiisse zu Lasten des Unterstiitzungskontos bewilligt werden:

a) Die Verhandlungen mit den Gldubigern fithren zu einem aussergerichtlichen
Vergleich mit einer giinstigen Per-Saldo-Abldsung.

b) Der Vorschuss darf Fr. 5000.— nicht iibersteigen.

¢) Es konnen keine oder nicht geniigend andere Finanzierungsquellen gefunden
werden.

2. Falls ein «Privatkonkurs» (Konkurs auf eigenes Begehren) angezeigt erscheint,
konnen Klienten des Sozialdienstes zu Lasten des Unterstiitzungskontos Kostenvor-
schiisse bis max. Fr. 2500.— bewilligt werden. Es gelten dafiir (mit Ausnahme von lit.a
und b) die unter Ziff. | erwdhnten Bedingungen.

3. Fiir Klienten des Sozialdienstes kénnen zum Zwecke der Umschuldung sog.
«Biirgschaften» fur Sozialkredite im Sinne subsididrer Kostengutsprachen gegeniiber
Banken unter folgenden Bedingungen eingegangen werden:

a) Die subsididre Haftung darf Fr. 10 000.— nicht tibersteigen.

b) Der Zinssatz fiir das Darlehen muss moglichst niedrig ausgehandelt werden und
darf 7% grundsatzlich nicht ibersteigen (Orientierung: Ansétze der Kantonalbank fiir
Sozialdarlehen).

¢) Im iibrigen gelten die gleichen Bedingungen wie unter Ziff. 1.

4. Schuldensanierungen mit Hilfe von Fiirsorgemitteln sollten nur ausnahmsweise
und mit besonderer Zuriickhaltung durchgefiihrt werden. Fiir das konkrete Vorgehen ist
die interne Wegleitung iiber Schuldensanierungen massgebend .. .»

Zur Situation im Kanton Bern ist zu ergdnzen, dass sich im Jahre 1984 ein
kantonaler Verein Schuldensanierung konstituiert hat, der sich zum Ziel ge-
setzt hat, primédr Sozialdienste in Fragen der Schuldensanierung zu beraten,
Offentlichkeitsarbeit zu leisten und auf Gesuch von Sozialdiensten auch riick-
zahlbare Kredite aus einem eigens dafiir eingerichteten «Fonds de Roule-
ment» zu gewihren. Ahnliche Entschuldungsméglichkeiten haben sich schon
frither, insbesondere im Gebiet der Strafgefangenenhilfe (Schutzaufsicht),
sehr bewahrt.

Zusammenfassung

Zusammenfassend sind drei Griinde fiir ein verstirktes Engagement der of-
fentlichen Fiirsorge im Bereich Schuldensanierung anzufiihren:

a) Sozialpolitisch steht der Gesichtspunkt der Pravention im Vordergrund.
Das Angehen von Uberschuldungen kann wesentlich zur Stabilisierung der
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personlichen Situation z. B. durch Erhaltung von Wohnung und Arbeitsplatz,
Verhinderung der Riickfilligkeit von Strafgefangenen oder Verhinderung der
Mehrfachverschuldung beitragen.

b) Methodisch bedingt ein solches Vorgehen eine ganzheitliche, d.h. fi-
nanzielle und personliche Beratung, denn Schulden sind hdufig nur Symptom
tieferliegender Probleme.

c) In Zeiten knapper 6ffentlicher Finanzen kann ein friihzeitiges Ergreifen
zur Verhinderung oder Abkiirzung von Unterstiitzungen durch die 6ffentliche
Firsorge fiihren und so zur Entlastung des Unterstiitzungsbudgets fiihren.

Die Verabschiedung eines «griffigen» Konsumkreditgesetzes hitte dem
Praktiker in seiner ohnehin schweren Arbeit sehr geholfen. Leider wurden
diesbeziigliche Hoffnungen griindlich enttduscht. Resignation ist allerdings
ein schlechter Ratgeber. Im Einzelfall konnen heute durchaus erfolgreiche Sa-
nierungsstrategien zur Anwendung kommen.

Ubernahme von Fliichtlingen durch die 6ffentliche
Fiirsorge

Der Kanton Bern fiihrte im Zusammenhang mit der Ubernahme der Fliichtlinge
ab Niederlassungsbewilligung insgesamt 6 regionale Instruktionstagungen fiir
samtliche 410 Gemeinden durch. Im folgenden sind Teile des Einfiihrungsrefera-
tes abgedruckt, soweit sie auch fiir andere Kantone von Interesse sein konnen.

Als Verfasser zeichnet Eduard Gygax, Adjunkt Fiirsorgeinspektorat des Kan-
tons Bern.

Das Fliichtlingswesen war bisher immer eine Angelegenheit des Bundes gewe-
sen. Er hat diese schwierige Aufgabe nur dank der Mitarbeit der Hilfswerke
bewiltigen konnen. Die Kosten der Betreuung und Unterstiitzung der Fliicht-
linge wurden grosstenteils vom Bund getragen.

Das dndert nun ganz wesentlich wegen der Neuverteilung der Aufgaben
zwischen Bund und Kantonen. Ein Teil des ersten Paketes der Neuverteilung
tritt auf den 1. Januar 1987 in Kraft. Fiir viele Gebiete bringt das grosse Um-
stellungen.

Es fithrt dazu, dass neu die Kantone im Bereich des Fliichtlingswesens be-
deutende Aufgaben zu ibernehmen haben. Das Asylgesetz ist aus diesem
Grunde dahingehend gedndert worden, dass der Bund die Fiirsorge fiir
Flichtlinge nur noch bis zur Erlangung der Niederlassungsbewilligung ge-
wahrleistet (Art. 31, Abs.1). Nach Erteilung der Niederlassungsbewilligung
haben die Kantone die Fiirsorge fiir Fliichtlinge zu libernehmen (Art. 40a).

Heute beschiftigt uns nun in erster Linie die Ubergabe der anerkannten
Fliichtlinge von den Hilfswerken an die Gemeinden. Das sind also Fliichtlin-
ge mit Niederlassungsbewilligung (Ausweis C), die sie, gerechnet ab Einreise-
datum, frithestens nach fiinfjahrigem Aufenthalt in der Schweiz bekommen.
Mit dem Ausweis C sind die Fliichtlinge den Schweizern gleichgestellt. Er er-
laubt ithnen die Arbeitsaufnahme. Auch eine selbstindige Erwerbstatigkeit ist

27



	Schuldensanierung in der öffentlichen Fürsorge

